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. wg. Unterlassung 

Die Anträge der Parteien auf Durchführung der Verhandlung im Wege der Bild.; und Tonübertra- · 
gung gemäß§ 128a ZPO ·werden zurückgewiesen. 

Die Durchführung der Verhandlung als Videokonferenz steht ge,mäß § 128a-ZP(? im freien_.Er­
me�en des Gerichts. Das zeigt, dass. d� Form der Verhandlung �ine Ausnahme von der

grundsatzlichen Durchführung der V�rhandlung in Anwesenheit der Parteien bzw. Partei�rtreter 
Ist. Durch den unmittelbaren Ein�ruck·von � beteiligen Personen sowie auf Grund der unmittel­
baren Gesprächssituation �nd der Möglichkeit, gegebenenfalls auch in Verhandlungspausen in di­
rektem Kontakt Vergleichsmöglichkeiten zu finden, hat eine Verhandlung auch erhebliche Vortei-

. . 

le gege�über einer Videokonferenz. Diese bleibt daher nur zweite Wahl. 

�udem sind Videokonferenzen mit �inem erhöhten technischen Personal-. und �chaufwand ver­
bunden. 

. . . 

Daher ist eif'!e Videokonferenz nur· bei Vorliegen besonderer Gründe anzuordnen. Diese liegen 
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n.lcht in dem Wurisch von überregional tätigen Parteien oder Parteivertretern, zu dem Termin
� 

' 
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nicht anreisen zu wollen. Denn diese Lästigkeit ist Folge Ihrer fre' gewählten beruflichen Tätlg-
kelt.·wenn die.Sache eine ausfüh_rliche Verhand!ung vor Qrt ryicht erfordert; st�hen den Parteien
·aucli durch Einschaltung von Uriterbevollmächtigten, dem einvemeh,mlichen Einverständnis mit
der Entscheidung des Vorsitzenden sowie der Beantragung des schri{tlichen Verfahrens gemäß
§ 128 Abs. 2 ZPO für das Gericht weniger aufwändige Möglichkeiten zur Verfügung, e.ln Erschei­
nen vor Gericht zu vermelden. Es ist den Parteien zuzumuten, zunächst diese Möglichkeiten �u
ergreifen.
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